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Merkblatt 
 
� Klein- und Mittelverkaufspatent  
� Patent zum Handel mit gebrannten Wassern 

Polizeibewilligungen 
Wirtschaft 
Förrlibuckstrasse 61 
Postfach 1612, 8021 Zürich 
 
Tel. 044 411 73 73 
Fax 044 281 17 19 
bewilligungen@stp.stzh.ch 
www.stadtpolizei.ch 
 
 

 
 
Gesuchsfrist Offizielles Gesuchsformular ist mindestens vier Wochen vor Betriebs-

aufnahme einreichen (§ 13 GGV) 
 

Örtliche Gültigkeit Sitz des Betriebes in der Stadt Zürich notwendig 
 

Benötigte Unterlagen  
 

Klein- und Mittelverkaufspatent 
� Gesuchsformular vollständig ausgefüllt 
� Handlungsfähigkeitszeugnis, im Original einzureichen 

(Bezug am Wohnort, falls Wohnsitz in der Stadt Zürich, Stadthaus, 
Provisorium im Amtshaus Helvetiaplatz, Büro 109 oder in Ihrem 
Kreisbüro) 

� Mietvertrag (wenn vorhanden Bausektionsentscheid) 
 

Patent zum Handel mit gebrannten Wassern  
� Gesuchsformular vollständig ausgefüllt 

Handlungsfähigkeitszeugnis (Bezug am Wohnort), Original (falls 
Wohnsitz in der Stadt Zürich: Stadthaus, Zeugnisbüro 130 und in  
allen Kreisbüros 

� Handelsregisterauszug (falls eingetragen) 
� Bisherige eidgenössische oder ausserkantonale Handelsbewilligung 

für gebrannte Wasser 
� Mietvertrag (wenn vorhanden Bausektionsentscheid) 
 

Ausweise (Kopien) � Schriftenempfangsschein / ID / oder Pass (für CH-Bürger) 
� Ausländerausweis (für Angehörige anderer Staaten) 

 
Hinweise: Die Abgabe von Speisen oder alkoholischen und nichtalkoholi-

schen Getränken zum Genuss an Ort und Stelle ist verboten. 
 
Patent zum Handel mit gebrannten Wassern  
Ab 400 Liter effektiver Gradstärke gebrannter Wasser ist zusätzlich 
beim Bund eine Grosshandelsbewilligung einzuholen.  
 

Gebühren Bewilligungsgebühr: Fr. 178.--.  
Die Abgabe für gebrannte Wasser wird mengenabhängig in Rechnung 
gestellt. 
 

Unterlagen an Kommissariat Polizeibewilligungen, Wirtschaft, 
Postfach 1612, 8021 Zürich 
 

Öffnungszeiten Kanzlei Montag – Donnerstag von 08.00 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr 
Freitags jeweils von 10.00 – 16.00 Uhr durchgehend 

 


